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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.06.1982

Norm

ABGB §1418

EheG §69 Abs2

Rechtssatz

Werden Beiträge zur freiwilligen Krankenversicherung neben einem bereits bestehenden Unterhaltstitel für die

Vergangenheit begehrt, steht dem Unterhaltsp6ichtigen die Einwendung o7en, seine wirtschaftliche Leistungsfähigkeit

habe sich seit Scha7ung des Unterhaltstitels vor Scheidung der Ehe derart gemindert, daß ein neu festzusetzender

Betrag zuzüglich der Beiträge zur freiwilligen Krankenversicherung im alten Unterhaltstitel ganz oder teilweise Deckung

fände.
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